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Rechtliche Grundlagen (bisherige TVA  > neu VVEA) 

Am 1. Januar 2016 ist die „Verordnung über die Vermeidung 

und die Entsorgung von Abfällen“ - (Abfallverordnung, VVEA) 

in Kraft getreten und ersetzt die „Technische Verordnung über 

Abfälle“ (TVA) von 1990. 

 

Die VVEA schreibt u.a. im Art. 16 Abs. 1 vor, dass die 

Bauherrschaft bei Bauarbeiten im Rahmen des 

Baubewilligungsgesuchs der zuständigen Behörde Angaben 

über die Art, Qualität und Menge der anfallenden Abfälle und 

über die vorgesehene Entsorgung machen muss,  

wenn: 

 

 



a. voraussichtlich mehr als 200 m3 Bauabfälle anfallen;  

 

oder 

 

b. Bauabfälle mit umwelt- oder gesundheits-gefährdenden 

Stoffen wie polychlorierte Biphenyle (PCB), polycyclische 

aromatische Kohlenwasserstoffe 

(PAK), Blei oder Asbest zu erwarten sind. 

 

 
 

Rechtliche Grundlagen 



Die Verordnung über die Sicherheit und den 

Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer bei Bauarbeiten 

(Bauarbeitenverordnung, BauAV) legt fest, welche 

Massnahmen für die Sicherheit und den 

Gesundheitsschutz der Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer bei Bauarbeiten getroffen werden 

müssen. 

Seit dem 1. Januar 2009 enthält die Verordnung die 

sogenannte Ermittlungspflicht für Bauschadstoffe. 

Rechtliche Grundlagen (BauAV) 



Gebäudecheck – Beseitigung der Bauschadstoffe 
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Gebäudecheck – Beseitigung der Bauschadstoffe 

Gebäudecheck weshalb? 

 

Ab Ende der 1950er bis Anfang der 1990er Jahre wurden 

im Bauwesen damals handelsübliche Produkte eingesetzt, 

die nach heutigem Wissensstand Umweltgifte beinhalten 

können. Es ist deshalb rechtzeitig vor einem Um- oder 

Rückbau abzuklären, ob gesundheitsgefährdende Stoffe im 

Eingriffsbereich vorliegen. Deshalb sollte bereits in der 

Planungsphase eines Bauprojektes ein Gebäudecheck 

durchgeführt werden.  



Gebäudecheck – Beseitigung der Bauschadstoffe 

Wand- und Bodenplatten wurden bis 1990 oft mit 

Fliesenkleber und Mörtel verklebt, welchem Asbestfasern 

(als "Stellmittel") beigemischt wurden. Der Asbestzusatz 

brachte mehrere Vorteile. Er verbesserte damals die 

Verdickungsgeschwindigkeit, die Abrutschfestigkeit und 

vieles mehr des Klebers und verhinderte Schwindrisse.  

 

In intaktem, unbeschädigtem Zustand existiert keine 

Gesundheitsgefahr. Beim Entfernen der Wand- und oder 

Bodenplatten können jedoch grosse Mengen Asbestfasern 

freigesetzt werden. 



Screening Bericht – Grundlage für den geordneten Rückbau 



Rückbau – Trennung nach Abfallart auf der Baustelle 



Verwertung mineralischer Bauabfälle 

Auf Sammel- und Sortierplätzen für Bauabfälle werden die 

mineralischen Bauabfälle zu Sekundärbaustoffen  

(RC Baustoffen) aufbereitet 



Verwertung mineralischer Bauabfälle 

• Es werden folgende Produkte hergestellt:  

 

 aus Ausbauasphalt  Asphaltgranulat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 aus Betonabbruch   Betongranulat 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwertung mineralischer Bauabfälle 



 

 aus Mischabbruch       Mischabbruchgranulat 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwertung mineralischer Bauabfälle 



Entsorgungserklärung für Bauabfälle (Seite 1)  



Entsorgungserklärung für Bauabfälle (Seite 1)  



Entsorgungserklärung für Bauabfälle (Seite 2)  



Entsorgungserklärung für Bauabfälle (Seite 2)  



Entsorgungserklärung für Bauabfälle (Seite 3)  



Entsorgungserklärung für Bauabfälle (Seite 3)  



Weitergehende Informationen und Auskünfte finden Sie 

• unter www.anu.gr.ch  

 

 

http://www.anu.gr.ch/


Präsentationsende 


